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RS OGH 1984/12/3 Bkd77/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1984

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Die nicht prozeßordnungsgemäße Ausführung einer - ohne Auftrag des vertretenen Angeklagten erhobenen -

Nichtigkeitsbeschwerde (Verstoß gegen § 285 a Z 2 StPO und demnach vom Erstgericht zurückgewiesen) allein ist nicht

unbedingt disziplinär.
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